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(54) Steckerbrücke mit Steckerhohlstift

(57) Die Erfindung betrifft eine Steckerbrücke (1) mit
einer Grundplatte (2) und mit mindestens einem diese
Grundplatte (2) durchdringenden Steckerhohlstift (3) so-
wie auch den Steckerhohlstift (3) selbst. Um in techno-
logisch wenig aufwändiger Weise die Funktionalität und

Langzeitstabilität eines mit diesen Teilen ausgerüstete
Steckers zu erhöhen, wird vorgeschlagen, dass der Stek-
kerhohlstift (3) als nahtfreier, einseitig offener Hohlzylin-
der mit anderseitig geschlossener, insbesondere abge-
rundeter, Einsteckspitze, vorzugsweise zumindest teil-
weise als Tiefziehteil oder als Fließpressteil gefertigt ist.



EP 2 028 725 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stecker-
brücke mit einer Grundplatte und mit mindestens einem
diese Grundplatte durchdringenden Steckerhohlstift.
Des Weiteren betrifft die Erfindung einen Steckerhohlstift
zur Aufnahme in einer Steckerbrücke, umfassend einen
steckdosenseitigen Steckbereich, einen in der Stecker-
brücke befestigbaren Haltebereich und einen An-
schlussbereich für ein Netzkabel.
[0002] Eine bekannte derartige Steckerbrücke ein-
schließlich eines entsprechenden Steckerstiftes ist in der
WO 03/092123 A1 beschrieben. Bei dieser Steckerbrük-
ke ist der steckdosenseitig offene Hohlraum des Hohl-
stiftes mit einer Abdichtung gegen Grundplattenmassen-
eindringen bei der Steckerbrückenfertigung versehen.
Der Hohlstift der bekannten Steckerbrücke wird aus ei-
nem gestanzten und/oder geprägten Blechstück gebo-
gen und stellt somit ein sogenanntes Stanz- oder Präge-
biegeteil dar.
[0003] In der WO 03/092123 A1 ist auch die Funktion
einer Steckerbrücke der eingangs genannten Art be-
schrieben. Es handelt sich dabei um ein Teil eines Netz-
steckers, in dem die Verbindung zwischen von in die
Steckdose einzuschiebenden Kontakten, insbesondere
den Steckerstiften, einerseits und den abisolierten Litzen
eines Netzanschlusskabels andererseits erfolgt. Die
Steckerbrücke umschließt dabei die Stifte in der für die
jeweilige elektrische Norm korrekten geometrischen
Ausrichtung und weist auf der Seite des Litzenanschlus-
ses Verbindungsmöglichkeiten, wie Crimpflügel zum
Vercrimpen mit den Leitungen, Lötfahnen, Einführtrichter
für die Vercrimpung oder Verschraubung oder ähnliche
andere Elemente, auf.
[0004] In dem genannten Dokument ist auch ein Teil
der Problematik beschrieben, die mit dem Einsatz von
Hohlstiften in bekannten Steckerbrücken verbunden ist.
Zwar ist wegen eines geringeren Materialaufwandes und
einer technologisch weniger aufwändigen Fertigung so-
wie wegen einer Gewichtsersparnis beim Transport der
Einsatz eines Hohlstiftes im Vergleich mit einem Stek-
kerstift, dessen Form aus dem Vollen gedreht wird, vor-
teilhaft, beim üblichen Umspritzen der Hohlstift-Stecker-
kontakte mit dem die Steckerbrücke bildenden Kunststoff
besteht jedoch nachteiligerweise die Möglichkeit, dass
Kunststoffmaterial in den Hohlraum des Steckerstiftes
eindringt. Da aber nach den geltenden Sicherheitsvor-
schriften kein Kunststoffmaterial der Steckerbrücke in
den Hohlraum des Steckerstiftes eindringen darf, besteht
keine Möglichkeit, wasserdichte Stecker mit Hohlstift-
Kontakten auszurüsten. Dadurch, dass der steckdosen-
seitig offene Hohlraum gemäß der WO 03/092123 A1
des Hohlstiftes mit einer Abdichtung versehen ist, soll
diesem Problem abgeholfen werden. Die bekannte tech-
nische Lösung vermag jedoch nicht zu verhindern, dass
Wasser oder Feuchtigkeit in das Innere des steckdosen-
seitigen Teils des Hohlstiftes eindringt und dort eine Kor-
rosion verursacht, was ebenfalls eine langfristige Stabi-

lität des Steckers und damit dessen Verwendbarkeit im
Außenbereich, in Feuchträumen und dergleichen in Fra-
ge stellen kann. Außerdem wird durch ein Stanz- oder
Prägebiegeteil als Steckerstift der bekannten Art auf-
grund des Vorhandenseins der mit der Fertigung entste-
henden Längsnaht keine vollständige Rundheit bzw.
Formstabilität im Querschnitt erreicht, was zu Schwierig-
keiten beim Stecken führen kann.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Steckerbrücke und einen Steckerhohlstift
der eingangs genannten Art zu schaffen, mit der bzw.
mit dem in technologisch wenig aufwändiger Weise die
Funktionalität und Langzeitstabilität eines mit diesen Tei-
len ausgerüsteten Steckers erhöht werden kann.
[0006] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
dass der Steckerhohlstift als nahtfreier, einseitig offener
Hohlzylinder mit anderseitig geschlossener, insbeson-
dere abgerundeter, Einsteckspitze, vorzugsweise zu-
mindest teilweise als Tiefziehteil oder als Fließpressteil
gefertigt ist. Hierdurch gelingt es vorteilhafterweise, in
technologisch einfacher Weise einen vollkommen naht-
frei ausgebildeten formstabilen Steckerhohlstift herzu-
stellen, der vollständig gegen das Eindringen von Feuch-
tigkeit und Schmutz geschützt ist.
[0007] Das Tiefziehen ist entsprechend der Definition
der DIN 8584 ein Zug-Druck-Umformen eines Blechzu-
schnitts in einen einseitig offenen Hohlkörper oder eines
bereits vorgezogenen Hohlkörpers in einen solchen mit
geringerem Querschnitt, ohne dass die Blechdicke ge-
wollt verändert wird. Man unterscheidet dabei ein Tief-
ziehen mit Werkzeugen, ein Tiefziehen mit Wirkmedien,
wie Gasen oder Flüssigkeiten, und ein Tiefziehen mit
Wirkenergie. Das erstgenannte Verfahren stellt dabei die
klassische und weitestverbreitete Variante dar, wobei die
zur Umformung notwendige Presskraft mit Hilfe eines
Stempels auf den Boden des zu fertigenden Tiefziehtei-
les über die Bodenrundung und dem Seitenteil (Flansch)
in den eigentlichen Umformbereich geleitet wird, der sich
zwischen einem Ziehring und einem Niederhalter befin-
det. Die Umformung erfolgt durch radiale Zugspannung
und dadurch bewirkte tangentiale Druckspannungen.
Durch die Druckspannungen erfolgt eine Durchmesser-
reduzierung z. B. bei einer Ronde. Durch die radialen
Zugspannungen im Umformbereich wird eine Blechver-
dickung vermieden. Mit dem Stempel wird der Blechzu-
schnitt durch den Ziehring gedrückt. Der Niederhalter
verhindert die Bildung von Falten am Ziehteil.
[0008] Das Fließpressen ist nach der DIN 8583 ein
Druck-Umform-Verfahren, bei dem eine Massivumfor-
mung eines Rohlings erfolgt, wobei im Ergebnis durch
einen ein- oder mehrstufigen Fertigungsvorgang ein Voll-
körper oder - wie erfindungsgemäß vorgesehen - ein
Hohlkörper entstehen kann. Dabei wird der Werkstoff un-
ter Einwirkung eines hohen Druckes zum Fließen ge-
bracht. Ein Stempel drückt den Rohling durch eine form-
gebende, im Querschnitt verminderte, Werkzeugöffnung
- eine Matrize. Dieser Umformprozess kann bei Raum-
temperatur - in diesem Fall spricht man von Kaltfließpres-
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sen - oder nach einer Erwärmung des Rohlings erfolgen,
wobei man dann von einem Halbwarmfließpressen oder
Warmfließpressen spricht. Zur Fertigung des erfindungs-
gemäßen Steckerhohlstiftes kann bevorzugt als Kalt-
fließpressen ein sogenanntes Napfen eingesetzt wer-
den. Hierbei werden eine hohe Maßgenauigkeit sowie
Oberflächengüte erreicht.
[0009] Die Grundplatte der erfindungsgemäßen Stek-
kerbrücke kann dabei in an sich bekannter Weise gegos-
sen und/oder gespritzt sein, so dass der erfindungsge-
mäße Steckerhohlstift - bzw. wie bei einem Stecker üb-
lich zwei Steckerhohlstifte - verdreh- und auszugsicher
in der Platte befestigbar bzw. befestigt ist/sind.
[0010] Weitere vorteilhafte Merkmale sind aus den Un-
teransprüchen und aus der nachfolgenden Beschrei-
bung zu entnehmen. Anhand mehrerer durch die beilie-
gende Zeichnung veranschaulichter Ausführungsbei-
spiele wird die Erfindung näher erläutert.

Dabei zeigen

[0011]

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer bevor-
zugten Ausführung einer erfindungsgemäßen
Steckerbrücke,

Fig. 2 eine teilweise geschnittene Vorderansicht der
in Fig. 1 gezeigten Ausführung einer erfin-
dungsgemäßen Steckerbrücke,

Fig. 3 eine Seitenansicht der in Fig. 1 und 2 gezeigten
Ausführung einer erfindungsgemäßen Stek-
kerbrücke,

Fig. 4 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführung
eines erfindungsgemäßen Steckerhohlstiftes,

Fig. 5 eine Darstellung wie in Fig. 4, jedoch geschnit-
ten,

Fig. 6 eine Darstellung einer weiteren bevorzugten
Ausführung eines erfindungsgemäßen Stek-
kerhohlstiftes,

Fig. 7 eine Darstellung wie in Fig. 6, jedoch geschnit-
ten.

[0012] In den Figuren der Zeichnung sind dieselben
bzw. einander entsprechende Teile stets auch mit den
gleichen Bezugszeichen versehen, so dass sie in der
Regel auch jeweils nur einmal beschrieben werden.
[0013] Wie zunächst aus Fig. 1, aber auch aus Fig. 2
und 3, hervorgeht, umfasst eine erfindungsgemäße
Steckerbrücke 1 eine Grundplatte 2 und mindestens ei-
nen diese Grundplatte 2 durchdringenden erfindungsge-
mäßen Steckerhohlstift 3. Vorzugsweise sind - wie dar-
gestellt - zwei derartige Steckerhohlstifte 3 vorgesehen,

die erfindungsgemäß jeweils - zumindest teilweise - als
Tiefziehteil oder als Fließpressteil gefertigt sind. Dabei
kann auch vorgesehen sein, dass der Steckerhohlstift 3
durch Tiefziehen oder Fließpressen mit anschließender
Umformung und/oder Prägung gefertigt ist. Bei der
Grundplatte 2 kann es sich bevorzugt um ein Guß- und/
oder Spritzteil handeln.
[0014] Der erfindungsgemäße Steckerhohlstift 3, der
in Fig. 4 und 5 als Einzelteil dargestellt ist, weist entspre-
chend der Funktion und Lage seiner Teile einen steck-
dosenseitigen Steckbereich 4, einen in der Steckerbrük-
ke 2 befestigbaren Haltebereich 5 und einen An-
schlussbereich 6 für ein Netzkabel auf. Der Steckerhohl-
stift 3 ist als nahtfreier, einseitig offener Hohlzylinder mit
anderseitig geschlossener, insbesondere abgerundeter,
Einsteckspitze 4a ausgebildet.
[0015] Die Steckerbrücke 2 ist dabei insbesondere Be-
standteil eines sogenannten nicht wieder anschließba-
ren Netzsteckers, der mit einem Netzkabel eine bauliche
Einheit bildet, deren Bestandteile weder von Hand noch
unter Verwendung eines Werkzeugs beschädigungsfrei
voneinander trennbar sein dürfen.
[0016] Außer den Steckbereichen 4, die in eine Steck-
dose einschiebbare Kontakte darstellen, kann ein Stek-
ker bzw. eine Steckerbrücke 2, mit den erfindungsgemä-
ßen Steckerhohlstiften 3 in an sich bekannter Weise auch
sogenannte, insbesondere um 90° gegenüber der Ebene
der Steckerhohlstifte 3 versetzt liegende Masse-Er-
dungsbügel aufweisen.
[0017] Im Anschlussbereich 6 für das Netzkabel erfolgt
die Befestigung der abisolierten Litzen des Kabels, wofür
beispielsweise ein Vercrimpen, Verlöten oder eine Ver-
schraubung vorgesehen werden kann.
[0018] Der Steckerhohlstift 3 sollte zumindest in sei-
nem steckdosenseitig aus der Grundplatte 2 herausra-
genden Steckbereich 4 als Tiefziehteil oder als
Fließpressteil gefertigt sein.
[0019] Der Haltebereich 5 und/oder der Anschlussbe-
reich 6 für das Netzkabel kann zusätzlich oder alternativ
als Umform- und/oder Prägeteil ausgebildet sein.
[0020] So zeigt die in Fig. 4 und 5 dargestellte Ausfüh-
rung des erfindungsgemäßen Steckerhohlstiftes 3 einen
Haltebereich 5, der bei einer durch Umformung erzeug-
ten konkaven Wölbung 7 einen gegenüber dem Außen-
durchmesser D4 des Steckbereiches 4 verringerten Au-
ßendurchmesser D5 aufweist. Außerdem sind in diesem
Haltebereich 5 - insbesondere durch Prägung erzeugte
- sickenartige Vertiefungen bzw. mit dem Bezugszeichen
8 gekennzeichnete Rippen vorgesehen. Dadurch wird
erreicht, dass die Grundplatte 2 der Steckerbrücke 1 die
Steckerhohlstifte 3 in der für die jeweilige elektrische
Norm korrekten geometrischen Ausrichtung umschließt,
wobei durch einen form- und materialschlüssigen Ver-
bund, in welchem der Steckerhohlstift 3 mit seinem die
Grundplatte 2 durchdringenden Haltebereich 5 vom Ma-
terial der Grundplatte 2 umspritzt bzw. umgossen ist, eine
gegenseitige Befestigung erzielt wird, die eine Verdre-
hung oder Axialverschiebung des erfindungsgemäßen
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Steckerhohlstiftes 3 sicher verhindert.
[0021] Sowohl für die Grundplatte 2 als auch für den
Steckerhohlstift 3 sind verschiedenartige Ausbildungen
möglich. So ist der Querschnitt des erfindungsgemäßen
Steckerhohlstiftes 3 nicht auf eine kreisrunde Ausbildung
beschränkt, sondern könnte auch durch eine rechteckige
Form gebildet sein. Für die Grundplatte 2 kann - wie in
Fig. 1 bis 3 dargestellt - in vorteilhafter Ausbildung z. B.
vorgesehen sein, dass daran insbesondere hakenförmig
ausgebildete Ausziehsicherungsteile 9 zur Kabelhalte-
rung ausgebildet oder befestigt sind.
[0022] Der Anschlussbereich 6 des erfindungsgemä-
ßen Steckerhohlstiftes 3 kann in bevorzugter Ausbildung
- wie gezeigt - zumindest bereichsweise als Trichter 6a
ausgebildet sein, wobei insbesondere ein maximaler Au-
ßendurchmesser D6 des Trichters 6a größer ist als ein
maximaler Außendurchmesser D4 des Steckbereichs 4
und ein maximaler Außendurchmesser D5 des Haltebe-
reiches 5. Diese Formgestaltung ist insofern von tech-
nologischer Bedeutung, als sie es ermöglicht, erfin-
dungsgemäß in einem Blech durch Tiefziehen und nach-
folgende Umformung und/oder Prägung erzeugte Stek-
kerhohlstifte 3 im Bereich des Außendurchmessers D6
aus dem Blech auszustanzen. Der Trichter 6a kann als
Einführ- und Befestigungshilfe für die anzuschließenden
Kabelenden dienen.
[0023] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
kann auch vorgesehen sein, dass der erfindungsgemäße
Steckerhohlstift 3 als ein aus zwei Komponenten beste-
hendes Montageteil ausgebildet ist.
[0024] Eine solche zweiteilige Ausführung zeigen Fig.
6 und 7. Diese Ausführung unterscheidet sich von der
ersten Ausführung durch die Ausbildung des An-
schlussbereiches 6. Dieser ist in der zweiten Ausführung
der Erfindung als Steckerteil, insbesondere als Flach-
stecker 6b, ausgebildet, der die zweite Komponente des
Montageteils bildet, während der Steckbereich 4 und der
Haltebereich 5 die erste Komponente bilden. Der Flach-
stecker 6b weist dabei einen im Wesentlichen in Richtung
der Längsachse X-X des Streckerhohlstiftes 3 verlaufen-
den Steckabschnitt 61 und einen rechtwinklig dazu ab-
gebogenen Befestigungsabschnitt 62 auf. Der Befesti-
gungsabschnitt 62 ist mit dem Haltebereich 5 des Stek-
kerhohlstiftes 3 verbördelt, wobei der Haltebereich 5 mit
einem durchmesserverengten Abschnitt 51 eine im Be-
festigungsabschnitt 62 befindliche Öffnung 63 durch-
greift, über der ein Bördelrand 52 gebildet ist.
[0025] Wie schon aus den vorstehenden Ausführun-
gen hervorgeht, ist die vorliegende Erfindung nicht auf
das dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt, son-
dern umfasst alle im Sinne der Erfindung gleichwirken-
den Mittel und Maßnahmen. So fällt es beispielsweise -
wie erwähnt - auch in den Rahmen der Erfindung, wenn
der Steckerhohlstift nicht rund ist. Der Begriff Hohlzylin-
der umfasst mithin erfindungsgemäß auch eine Ausbil-
dung als Hohlprisma. Die für die Durchmesser der ein-
zelnen axial (Längsachse X-X) hintereinander liegenden
Bereiche des erfindungsgemäßen Steckerhohlstiftes -

Steckbereich 4, Haltebereich 5, Anschlussbereich 6 - be-
schriebenen geometrischen Relationen sind dann ent-
sprechend auf die z. B. rechteckigen Außenkonturen der
Bereiche zu übertragen. Der Anschluss des An-
schlussbereichs 6 kann auf eine Klemme, eine Feder
oder mittels eines Gewindes erfolgen, ohne dass der
Rahmen der Erfindung verlassen wird.
[0026] Ferner ist die Erfindung nicht auf die in den un-
abhängigen Ansprüchen definierten Merkmalskombina-
tionen beschränkt, sondern kann auch durch jede belie-
bige andere Kombination von bestimmten Merkmalen al-
ler insgesamt offenbarten Einzelmerkmale definiert sein.
Dies bedeutet, dass grundsätzlich praktisch jedes Ein-
zelmerkmal der unabhängigen Ansprüche weggelassen
bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der Anmel-
dung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann.
Insofern sind die Ansprüche lediglich als ein erster For-
mulierungsversuch für eine Erfindung zu verstehen.

Bezugszeichen

[0027]

1 Steckerbrücke
2 Grundplatte
3 Steckerhohlstift
4 Steckbereich von 4
4a Einsteckspitze von 4
5 Haltebereich von 4
51 durchmesserverengter Abschnitt von 5
52 Bördelrand von 5
6 Anschlussbereich von 4
6a Trichter in 6
6b Flachstecker in 6
61 Steckabsabschnitt von 6b
62 Befestigungsabschnitt von 6b
63 Öffnung in 62
7 Wölbung in 5
8 Rippe in 5
9 Auszugsicherung auf 2

D4 Durchmesser von 4
D5 Durchmesser von 5
D6 Durchmesser von 6
X-X Längsachse

Patentansprüche

1. Steckerbrücke (1) mit einer Grundplatte (2) und mit
mindestens einem diese Grundplatte (2) durchdrin-
genden Steckerhohlstift (3),
dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerhohl-
stift (3) als nahtfreier, einseitig offener Hohlzylinder
mit anderseitig geschlossener, insbesondere abge-
rundeter, Einsteckspitze, vorzugsweise zumindest
teilweise als Tiefziehteil oder als Fließpressteil, ge-
fertigt ist.
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2. Steckerbrücke (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerhohl-
stift (3) durch Tiefziehen oder Fließpressen mit an-
schließender Umformung und/oder Prägung gefer-
tigt ist.

3. Steckerbrücke (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerhohl-
stift (3) zumindest in einem steckdosenseitig aus der
Grundplatte (2) herausragenden Steckbereich (4)
als Tiefziehteil oder als Fließpressteil gefertigt ist.

4. Steckerbrücke (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte
(2) gegossen und/oder gespritzt ist.

5. Steckerbrücke (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerhohl-
stift (3) in einem die Grundplatte (2) durchdringen-
den, in der Grundplatte (2) befestigten Haltebereich
(5) vom Material der Grundplatte (2) umspritzt bzw.
umgossen ist.

6. Steckerbrücke (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerhohl-
stift (3) in einem/dem in der Grundplatte (2) befestig-
ten Haltebereich (5) und/oder in einem Anschlussbe-
reich (6) für ein Netzkabel als Umform- und/oder Prä-
geteil gefertigt ist.

7. Steckerbrücke (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Grundplat-
te (2) insbesondere hakenförmig ausgebildete Aus-
ziehsicherungsteile (9) zur Kabelhalterung ausgebil-
det oder befestigt sind.

8. Steckerbrücke (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch eine Ausbildung des Stek-
kerhohlstiftes (3) nach einem der Ansprüche 9 bis
17.

9. Steckerhohlstift (3) zur Aufnahme in einer Stecker-
brücke (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, um-
fassend einen steckdosenseitigen Steckbereich (4),
einen in der Steckerbrücke (2) befestigbaren Hal-
tebereich (5) und einen Anschlussbereich (6) für ein
Netzkabel,
gekennzeichnet durch eine Ausbildung als naht-
freier, einseitig offener Hohlzylinder mit anderseitig
geschlossener, insbesondere abgerundeter, Ein-
steckspitze, vorzugsweise mit einer zumindest be-
reichsweisen Ausbildung als Tiefziehteil oder als
Fließpressteil.

10. Steckerhohlstift (3) nach Anspruch 9,
gekennzeichnet durch eine zumindest bereichs-
weise Ausbildung als Umform- und/oder Prägeteil.

11. Steckerhohlstift (3) nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der
Steckbereich (4) als Tiefziehteil oder als
Fließpressteil gefertigt ist.

12. Steckerhohistift (3) nach einem der Ansprüche 9 bis
11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Haltebereich
(5) und/oder der Anschlussbereich (6) für das Netz-
kabel als Umform- und/oder Prägeteil ausgebildet
ist.

13. Steckerhohlstift (3) nach einem der Ansprüche 9 bis
12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Haltebereich
(5), insbesondere bei Vorliegen einer durch Umfor-
mung erzeugten konkaven Wölbung (7) einen ge-
genüber einem Außendurchmesser (D4) des Steck-
bereiches (4) verringerten Außendurchmesser (D5)
aufweist.

14. Steckerhohlstift (3) nach einem der Ansprüche 9 bis
13,
dadurch gekennzeichnet, dass im Haltebereich
(5) insbesondere durch Prägung erzeugte sickenar-
tige Vertiefungen und/oder Rippen (8) angeordnet
sind.

15. Steckerhohlstift (3) nach einem der Ansprüche 9 bis
14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlussbe-
reich (6) für das Netzkabel zumindest bereichsweise
als Trichter (6a) ausgebildet ist.

16. Steckerhohlstift (3) nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass ein maximaler Au-
ßendurchmesser (D6) des Trichters (6a) größer ist
als ein maximaler Außendurchmesser (D4) des
Steckbereichs (4) und ein maximaler Außendurch-
messer (D5) des Haltebereiches (5).

17. Steckerhohlstift (3) nach einem der Ansprüche 9 bis
14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlussbe-
reich (6) für das Netzkabel als Steckerteil, insbeson-
dere als Flachstecker (6b), ausgebildet ist.

18. Steckerhohlstift (3) nach einem der Ansprüche 9 bis
17,
gekennzeichnet durch eine Ausbildung als ein aus
zwei Komponenten bestehendes Montageteil.

19. Steckerhohlstift (3) nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die Komponenten
des Montageteils miteinander verbördelt sind.

20. Steckerhohlstift (3) nach Anspruch 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Kom-
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ponente des Montageteils durch den Steckbereich
(4) und den Haltebereich (5) und eine zweite Kom-
ponente durch den Anschlussbereich (6) gebildet
sind.
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